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RECHTSGRUNDLAGEN

Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 18.02.1986 (BGBI. l

265)S

2 4. Verordnung über die baua.sche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung -- BauNVO --) in der Fassung vom
1 5.09.1 977 (BGBI. l S. 1763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 27.02..1974 in
der letztgü].ti.gen Fassung

Gemeindeordnung für Rhei.nland--Pfalz(GVBL
der letztgültigen Fassung

S. 419) in

Landespf]-egegesetz in der Fassung vom 05.02.1979 (GVBL
S. 36) - $ 17 -

O. l Geltungsbereich

Die vom Ge]-tungsbereich des Plangebi.eyes erfaßten Flur
stücke sind mit ei.ner starken schwarzen unterbrochenen
Lina.e umzogen .

O. 2 tibertraqun vom P[än in die Wirk].ichkeit

Soweit für die Ansteckung der erfordern.chen Bauqrenze
keine Maße in den Plänen angegeben sind, sollen di.ese ab-
gegriffen werden. Ausgehend von einer möq]i.chen Ab].ese--
genaue.gkeit von 0,50 rnm wird für di.e so erfolgten Fest-
setzungen in der ört].ichkei.t eine Genauigkeit von + 50 cm
\r f3 1- 1 n TI r'f t

Ei.ne derart abgesteckte Baugrenze ist für die Absteckung
wei.derer Baugrenzen verbindlich.

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG)

Allgemeines Wohngebiet (V7A) gem. $ 4 BauNVO

Amtsplan



2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Ziff. l BBauG -
$ 1 7 BauNVO)

2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung sind di.e tsleFte des
$ 17 Abs. l BauNVO als Höchstwerte verbindlich, soweit
die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Vorschri-feen der Landesbauordnung für Rheinland--Pfalz
nicht zu einer gen.nieren Ausnutzung zwingen.

Bei den Gemeinbedarfsgrundstücken 168/12, 168/22, 168/3 tlw. ,
168/24, 168/15 und 168/16 i.st di.e Grundfläche mit 0,4 und
die Geschoßfläche mit 0,8 als Höchstgrenze angegeben.

2.2 Die Zahl der Vollgeschosse ist im V7A-Gebiet auf höchstens
zwei Geschosse begrenzt. Im Wi.nkel fini.enstraße/Mi-ttelweg
ist die zweigeschossi.ge Bauweise zwingend vorgeschri-eben.

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG $ 22 BauNVO)

3. 1 Die Bauweise ist i.m Geltungsbereich des Bebauungsplanes
als offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise
sind Einzel- und Doppelhäuser sowi.e Hausgruppen zulässig

4 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE, NEBENANLAGEN ($ 9 Abs
Ziff. 4 BBauG - $$ 12 und 14 BaÜNVÖ)

l

4.1 Garagen sind innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten ; außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen auf den sein i.chen
Bauwi.chflächen gestattet, soweit dies nach Landesrecht
zu]-ässig ist. Vor Garagen ist ein Ste]].platz von min-
destens 5 , 00 m frei.zuhalten

5 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

5.1 Innerhalb des gesamten Geltungsberei.cheß des Bebauungs-
planes darf die Oberkante des Erdgeschoß-Rohbaufußbodens,
gemessen ab Oberkante der am nächsten gelegenen Verkehrs-
fläche (Straßenbegrenzungsli.ni.e) , in der Mitte der über-
bauten Fläche 0,6 m nicht überschreiten.

5.2 Bei den höchstzulässig zwei.geschossigen Gebäuden im vlX-
Gebiet darf di.e Traufhöhe max. 6,20 m über Oberkante Erd-
geschoß-Rohbaufußboden und die'Firsthöhe max. 9,00 m über
Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden betragen .
Im Bereich des Gemeinbedarfs - Altenhei.m - darf die Firsthöhe
des Neubaus die des vorhandenen Gebäudes nicht überschrei.ten.
pdas bedeutet: Di.e Firsthöhe darf nicht höher als 8,10 m über
dem Erdgeschoßfußboden bzw. I0,85 m über dem Fußboden des Un-
tergeschosses des vorhandenen Gebäudes liegen.)

6 VERSORGUNGSLEITUNGEN ( S 9 Abs l Ziff. 12 BBauG)

6. 1 Elektrizitäts-, Fernmelde
irdisch zu verlegen .

und Breitbandkabe l s ind unter
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FESTSETZUNGEN NACH l,BAUO
Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 27. Februar 1974, in
der Fassung vom 20. Juli 1982 (GVBL. s. 264)
Äußere Gestaltung der baulichen An].aßen gem. $ 123 LBauO
7 DACHGESTALTUNG ( $ 1 23 Abs l Ziff . l LBauO)

7.1 Als Dachformen sind im gesamten Ge].tungsberei.ch des Be
bauungsplanes Satteldächer . und I'ialmdächer zulässi-g
Auf Garagen si.nd auch F].achdächer zugelassen.

2 Kniestöcke (Maß zwischen dem Schni.ttpunkt der Außenkante
des Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaufußbo(ien des Dach-
geschosses und der Oberkante Dachhaut) sind nur über dem
1 . Vollgeschoß bis zu ei.ner Höhe von 0,6 m zulässig
tiber dem 2. Vollgeschoß sind Kniestücke ni.cht zulässig
Die Angaben bezi.ehen sich nur auf das Allgemeine Wohnge-ie

7 .3 Systemski.zze zur Kniestockhöhe

n

7.4 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachnei-
gung von mindestens 35 Grad bis zu einer maximal.en Breite
von 1 ,5 m zulässi.g. Innerhalb ei.ner Dachfläche können
mehrere blei.chartige Dachaufbauten kombi.ni.ert werden,
wenn i.hre Gesamtbreite di.e ha].be Länge der Dachf]-äche
nicht überschrei.tet. Der seitliche Abstand der Dachauf-
bauten von den Giebelsei.ten muß mi.ndestens 1 ,5 m betra-
gen



7.5 Dachelnschnitte (z.B. Dachterrassen) si.nd auf der
der Straße abgesandten Sei.te zu],ässi.q

8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 1 23 Abs
LBauO)

l

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasiertem
oder g[änzendem Materia]., Kunststoff, Asbestzement-,
Teerpapp- oder Meta]]e]ementen sind nicht zu].ässig
Fo[gende Material i.en so]].en hauptsächlich Verwendung
finden: Putz, Sichtmauerwerk, no].z, Sandstein oder
sandstei.nähn] i.che Materi.a].ien .

TEXT ZUR G R U N O R D N UNG

9. NICHTÜBERBAUBARE GRUNDSTtiCKSPLÄCnEN ($ 9 (1) zi.ff.2 u
Ziff. 25 a BBauG und $ 123 (1) Ziff. 5 LBauO)

9.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen si.nd mit Aus
lahme der Einfahrt, Stellflächen und des Zugangs als
Grün- und Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten

9.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu ge-
stalten und zu unterhalten. Sie sind als niedri.ge
Pflanzung (Rasenfläche, bodendeckende Pflanzung) mit
Einze[gehö[zen anzu].eßen. ]n jedem Vorgarten ist mindestens
eln den Grundstücksverhältnissen entsprechender Baum zu
pflanzen und zu unterhalten ($ 9 (1) Ziff. 25 a BBauG)

9.3 Auf öffentlichen und pri.voten Parkplätzen ist auf den
Pf].anzstreifen oder Pflanzinseln jeweils für 4 - 6
Stel].plätze ein Baum entsprechend der Gehölzartenli.ste
zu pflanzen und zu unterhalten.

9.4 Das öffentliche Straßenbegleitgrün darf nur :Eür Grund-
stückszufahrten auf einer Länge von 3 ,O m unterbrochen
werden. Es ri.chtet si.ch aussch]ieß].ich nach der Gehölz-
artenliste unter Anlehnung an die Pflanzschemata

10 BESTANDSERHALTUNG ($9 Abs. l Ziff. 25 b u
und $ 39 h BBauG)

Abs 6 BBauG

[O.] Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Einze].-
bäume mit mehr a]-s 6o cm Stammumfang (gemessen in l m
Höhe) sind zu erhalten. Ausgenommen hiervon sind Obs'-
bäume, di.e wi.rtschaft]ichen Zi.e].en dienen. Schalenobst
(z.B. Wa].nuß und Eßkastanie) ist jedoch zu erha]-ten. Vor
handene Gehölzgruppen sind zu erhalten. Obstbäume, die
der Ortsgestaltung di.enen, sind im Plan als erhaltens-
werte Bäume festgesetzt. Das gi]-t insbesondere westlich
des Gebäudes Wattenheimer Straße Nr. ll



[0.2 Fa]]s durch die Erha].tung dieser Bäume di.e Durchführung zu-
lässi.ger Bauvorhaben im überbaubaren Bereich unzumutbar er-
schwert wi.rd, sind Ausnahmen zulässig, wenn an anderer Seel
le des Grundstückes für ei.ne angemessene Ersatzpflanzung
S orte gell agen wird

I0.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhaltenden
Bäume vor schädigenden Ei.nflüssen zu bewahren (s. DIN 18920,
Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Ve-
getationsf].ächen bei Baumaßnahmen")

1 1 . BEPFLANZUNG

Die Bepflanzung ri.chtet sich nach der folgenden Gehölzarten
l i. ste :

[[ .] Gehö]zarten].i.ste der potentie]]en, natürlichen Vegetati.on
Hainbuche
Ha s e l
Heckenkirsche
Hund sro s e
Pf aff enhü tchen
Ra inweid e
Roter Hartriegel
Schlehe
Schneeba ll
Schwarzer Holunder
Weißdorn
Ro ßka s tam e
Stieleiche
Bergahorn
Eberesche
Ob s tar t en

Caz'p.laus beth-Zus
Cary-Zus ave.Z.Z ana
Lonicera xylosteum
Rosa can.ina
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Corpus sanguineum
Prunus spJnosa
V.i.burn uro OPU .Z us
Sambucus n.igra
Crataegus monogyna
Äescu.Zus h.ippocastan um
Ouercus z'ober
Aceh' pseudop.Zatanus
Sorbus aucuparia
Prunus spee.
Ma.Zus spe
cyrus spee.

11.2 Erwei.terre Gehölzartenliste
Bäume

Ahorn in Arten und Sorten
Birke i. A. u.
Ro tbuche in Sorten
Amberbaum
Tul p enbaum
Zierapfel i. A. u. S.
Zierkirsche i. A. u. S.
Zierpflaume i. A. u. S.
Flügelnuß
Eberesche i

S

A SU

abel' spee
Beth.Za spee.
Fa gus sylvatica "Spec. "

Li quidambar styraciflua
Liriodondran tun.pi.fern
Malus spee
Pz'anus spee
Prunus spee
Pteracaria fraxini fo]. i a
Soll)us spee.



S tr bucher
Fel s enb true
Berberitze i. A. u. S.
Sonmerflieder i. A. u . S.
Buchsbaum i. A. u. S.
Erbsenstrauch
Scheinqu it t e
Hartriegel i
Hagel i. A. u. S.
Felsermispel i. A. u. S.
Hagedorn i
finster i. A. u. S.
Maiblumenstrauch i
Spindelstrauch i. A. u. S
Prunkspiere
Scheinspiere
Hortensie i. A. u. S.
Johanniskraut i. A. u . S.
Stechpalme i. A. u. S.
Goldregen i. A. u. S.
Rainweide i. A. u. S.
Heckenkirsche i. A. u . S.
Magnolie i. A. u. S.
Fiederberberitze
Pfeifenstrauch i. A. u. S
Fasanenspiere
Fingerstrauch i
Alpenrose i. A. u. S.
Rose i. A. u. S.
Spiers.trauch i. A. u. S .
Kranzspiere i. A. u. S.
Schneebeere i . A. u. S .
Flieder i. A. u. S.
Schneeball i. A. u. S.
und Schlinggehölze

A U

A SU

A U

A S

Amen.anchier canadensi.s
Berberis spee
Buddleia spee
luxus spee.
Caragana arborescens
Chaenomeles spee
Coz'nus spee.
Cora.Zus spee
Cotoneastel' spee.
Cz'ataegus spee.
Cyt.isis spee.
Deutzla spee.
Econ kmus spee.
Exochorda racemosa
Holodiscus discolor ariefoli.us
HBdrangea spee
Hypericum spee
11 ex spee.
Laburnum spee.
Z,.igustrum spee.
Lon.i aera spee.
Magna-Z.ia spee.
Mahonia aquifolium
Philade].phus spee.
Physocarpus opulifolius
Potenz.i.Z.Za spee
Rhododendron spee.
Rosa spee.
Spirea spee.
Stephanandra spee
S\lmphoricarpos spee.
Syringa spee.
7i.burnum spee.

s.

S

12. FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHEliN
($ 9 Abs. l Nr. 25 (a) und Abs. b BBauG)

12.1 Die unzulänglich gestalteten Fassadenbereiche von Nebenge-
bäuden sowie die Einzäunungen der privaten Grundstücksflä-
chen entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind zur
ortsgestalterischen Aufwertung mit Schling- und Kletterge-
hö[zen der fo[genden Li-ste zu bepf]anzen (z. B. F].urstück 38
und 59 Hauptstraße und Hinterlasse 167/2)

Gem . Efeu
Wilder Wein
KI et terhort ens ie
Schlingknöt eric h
Wein in Sorten
oder Spalierobst i. A

Hedera he].ix
Parthenocissus tz'i.cuspidata "Vei. tchii"
fiydrangea petio].alis
Pol ygonum alberti.i
Vi ti s vino.fern
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12.2 ]m Bereü.ch der Si.chtwinke]. von ei.nmündenden Straßen si.nd
ausschli.eßli.ch Gehölze zu verwenden. di.e ei.ne Höhe von
0,8 m ni.cht überschreiten mi.t Ausnahme einzelner hoch-
stäinmi.ger , nicht sichtbehindernder Bäume

Fo[gende Pf].anzenarten sind zu verwenden

Ma ib lumens trau ch
Zwergl igu s t er
Mahonie
Glanzro se
Zwergpurpurweid e
Zwe rg si]. b erbe id e
Ro smarienweid e
Engad inweid e
Schneespiere

Z)butz.ia graß-i.Z -is
Ligustrum vulgare "Lodense "
Mahonia aquifolia
Rosa n.it.ida
Salix purpurea "Nana "
Salix redens argentea
Salix repens rosmarinifolia
Salix wehrhahnii.
Sp.iz'ea arguta

12.3 Die Bepflanzung der pri-voten Grundstücksf].ächen richtet
sich grundsätzlich nach den Gehölzartenlisten der Punkte
9 l und 9 2

12.4 1)ie Pflanzungen mit Pflanzbindung auf privatem Grund sind
gemäß der Gehö[zarten[iste und der Pf]anzschemata anzu].eßen
und dürfen nur für Grundstückszufahrten auf einer Länge von
3 ,O m unterbrochen werden

12.5 Der Spielp.hatz ist durch Pflanzungen nichtgiftiger Gehölz
arten öffentlich einzugrünen .

12.6 Alle Pflanzungen haben i.n der dem Bauende direkt folgenden
Pf].anzperiode zu erfolgen. Pflanzperi.ode i.st von Mitte Okto-
ber bi s Mi.tte Mai.

7 Es soll eine lückenlose Baum- und Strauchpflanzung angelegt und
unterhalten werden, die -im Bebauungsplan festgesetzt- eine Min
desthöhe von 4,0 m ni.cht unterschreiten darf

12

Dauer der öffentlichen Auslegung
ortsüblich bekanntgemacht

1 2. März {9$7

Der Text hat dem Satzungsbeschluß vom
gelegen

.t ?.. Eiëv . l9$7

.2 6: E'eb.. lobe. zugrunde
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Anlaß zur Planaufstellung
Es hat sich immer stärker gezeigt, daß der noch unbebaute Raum zwischen
dem Mittelweg im Osten, der Lindenstraße im Norden, der Wattenheimer Straße
im Westen und der Gartenstraße im Süden mittelfristig aufzufüllen ist. Da-
durch sollten die dem Ort (;a.rlsberg zuzusprechenden Verdichtungen mehr an
die Stelle der Beanspruchung von Gebieten am Außenrande treten. Man hatte
schon vor Jahren einen Bebauungsentwurf durch das Bauamt in Grünstadt an-
fertigen lassen; jedoch sind die Erschließungs-- und Bewahrungsansprüche an--
dere geworden. Namentlich die vor der Entscheidung stehende Kanalisations-
erschließung, dann aber auch die stärkere Betonung einer Grünflächendurch-
dringung, machten die im Grundsatz anderweitig zu sehende ''Äufschließung''
vonnöten, so daß insgesamt drei Lesarten dem Gemeinderat und der vorgezoge-
nen Bürgerbeteiligung vorgelegt werden konnten. Die Gemeinde beauftragte das
Planungsbüro Dr. Scholz am 05.06.1984 mit der Aufstellung des Bebauungsplanes,
nachdem auch sichergestellt worden war, daß ein zu integrierenden Grünord-
nungsplan von der Bezirksregierung bezuschußt wurde

Zielsetzung des Bebauunasolanes

Als Schlüsselindikatoren dieses Bebauungsplanes, der in seinem Umging dreimal
erweitert wurde

1 . nach Süden über den ''Sonnenberg'' bis zum angrenzenden Gebiet "Am Talhaus'',
2. nach der Bürgerbeteiligung in Richtung Norden um die Bautiefe bis zum

Ortsrand, also über die Linienstraße hinaus, und
3. nach Westen in einer Bautiefe über die ''Wattenheimer Straße'' hinweg

gelten
- wirtschaftliche Anschlüsse an die bestehenden Straßenstümpfe ë5stlich Haus--

Nr. Linienstr. 57 und von der Gartenstraße 175/16,
- Einbeziehung der langgezogenen bebauten Flurstücke im West:en und Norden,

um sie durch Parallelaufschließung binnenwärts zu ordnen,
- bestehende Wohngrundstiicke möglichst nicht unnötig zu beschneiden.

)

Amtsplan
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Zielsetzung des Grünordpyngsplanes zum Bebauungsplan
Der Grünordnungsplan stellt für die Prädikatisierung dieses Erholungsortes
eine.Notwendigkeit dar, weil er eine doppelte Aufgabe zu erf(allen hat. Ein--
mal ist die zum Teil ortsbildprägende Bebauung an der Wat:tenheimer Straße
sowie die in Ansätzen bereit:s durchgeführte Einzelhausbebauung nebst dem um--

gebenden Grün zu respektieren, auf der anderen Seite soll diese ''große Bau--
lücke'' wegen der Bedarfsstaffelung zeitlich realisierbar und trotzdem nicht:
aus dem Zusammenhang genommen sein. Es gilt also eine Verbindung von diesem
Kernrand zum Ortskern der Gemeinde im Winkel Linden--/Linienstraße herzustellen

Durchgehendes Grün, von optimalen Anknüpfungspunkten der inneren Ortslage
bis zum Ortsrand, soll in diesem Ortsteil verwirklicht werden. Dazu bietet
sich eine auch im südlich anschließenden Bebauungsplan ''Am Talhaus'' ansetzen--
de Fußläufigkeit an, die nach Norden fortzusetzen ist. Von der Gartenstraße
bis zur Linienstraße läßt sich - losgelë5st vom Fahrverkehr - ein radialer Grün
zug erschließen, in dem Kinderspielplatz, Sitzgruppen und Gehölze liegen. Von
den Wendeplätzen gehen die Fußwege auf diesen ''verbindlichen Raumteiler". Be--

wahrung des Grünbestandes - soweit für die Gemeinde verkraftbar - und Straßen--

raumplanung mit möglicher Nachbarschaftsbildung sind Äufgabe der dörflichen
Grünordnung und Freiflächengestaltung am Beispiel naturbelassenen Grünstreifen
am Straßenrand oder die Erhalt:ung der Vorgärten sowie die Bepflanzung von
Straßenräumen, deren Bepflasterung sich mittels Tiefborden von den Asphalt-
ringen absetzen muß. Es gilt fUr Carlsberg als Schlüsselindikatoren zu sehen:

n

2

3

Sicherung des Naturhaushaltes im Dorf
Räumliche und funktionale Ordnung des Grün-- und Freiraumes im Sued
lungsbereich und Übergangsbereich zur freien Landschaft, damit auch
zur Gliederung, Benutzbarkeit und Erreichbarkeit der öffentlichen Grün
und Freiräume sowie zur
Orts- und Landschaftsbildgestaltung

Da sich die wasserbezogenen Gestaltungsgrundsätze im Eckbachtal von Hert-
lingshausen vollziehen, sind hier zumutbare Wohnwege und Bezugspunkte zur
Ortsmitte zu schaffen .
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Erschließungsabsicht

a) Ver kehr

Vorgaben sind neben dem Erschließungsquadrat, das mit Lindenstraße, Mit-
telweg und Gartenstraße an die L 520 bzw. Wattenheimer Straße angehängt
ist, noch die Einbahnsituation des Mittelweges sowie die aus der Streulage
heraus angedienten Bauten Nrn. 2, 8, 10 und 18 des Gartenweges, der ''auf
Sicht'' nach beiden Seiten benutzt wird. Auch der einseitig in den Bebau-
ungsplan einbezogene ''Sonnenberg'', Zufahrt air die spätere Verbindung bis
''Am Talhaus'' und zur großen Grünfläche, trägt zur insgesamt verkehrsberu-
higt anzusehenden Gesamtlë5sung bei. Diese nänlich sollte unter Aufnahme

der bisherigen Straßenflächen zuerst eirwnal die, wenn auch abgeknickte,
Durchfahrt ermöglichen, damit die eingangs genannten Straßenstümpfe, die
bereits vermessen waren, in einer geschwungenen S--Form die langen Flur--
stücke im Norden und Westen baulich erschließen läßt und dann den Fahrver-
kehr von dem überwiegenden Fußwegverkehr trennt. Es bieten sich vom Mittel-
weg zwei Stichstraßen an, vom Westen her tiber die bisherige Zufahrt zum Ge-
bäude Wattenheimer Straße Nr. ] ] ein weiterer Stichweg

n

Gleichlaufend kann einmal am Ostrand des Bebauungsplanes der Fußweg vom
Ostrand "Am Talhaus'' in erträglicher Steigung nach Norden geführt werden,
um dann über die alleeartige Gartenstraße zu führen. Es bleibt der direkte
Weg in Richtung Ortskern über den ''Mittelweg'' und ''Äuf dem Forst'' oder im
Versatz über den zentralen Kinderspielplatz nach Norden.

Auch der Gartenweg ist ein besserer Fußweg,mit 3 m Breite und einer kleinen
Ausreiche im Norden des Flurstücks 170/3 für den Einbahnverkehr zulässig
Er nimmt den Fußweg vom Ende des Sonnenbergs auf. Von den Wendeplätzen der
.Stichwege fuhren Fußwege auf den zentralen Ruhebereich mit Kinderspielplatz
An Verkehrsfläche sind allein die für RAS--E 81 notwendigen Zusatzflächen in
dan westlichen Anteil der Gartenstraße und im nördlichen Teil des Gartenwe-
ges westlich Flurstück 181/4 erforderlich.

Der Fahr-Einhang sollte zugunsten von Straßenbegleitgriin und Straßenbäumen

verkehrsberuhigt angelegt werden, vorbehaltlich eines entsprechenden Gemein
deut sbeschlus s es .
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D Wo hng eb äud e

Grundsätzlich hat die Überlegung mitgespielt, erst einmal die Funktion
zur Nähe des Ortskerns darin zu sehen, daß im Nordwesten, an der Ein--
mündung des Mittelweges in die Linienstraße die vorhandene zweige-
schossige Reihenhausbebauung zur Zeit noch etwas wuchtig isoliert
steht, teils aus den Vorüberlegungen des alten Bebauungsplanentwurfs
erwachsen. Aus der These heraus, jedem seine Möglichkeit des Bauens

abzutragen, bleibt hier ein ortskernnaher Teilbereich einer zweige--
schossigen Bebauung vorbehalten, die am besten von einem Siedlungsträ-
ger mitgestaltet wird. Ansonsten vollzieht sich - dem Wunsch des Ge-
meinderates entsprechend - eine überwiegende Einfamilienhausbebauung
Namentlich um die jeweiligen Wendeplätze lassen sich Siedlungsgruppen
verwirklichen, die wie kleine Nachbarschaften aussehen und tunlichst
nur in Verbindung mit den Darlegungen des zugehörigen Grünordnungs-
planes beurteilbar sind. Hinzu kommen aus der Tradition gewachsene
Bautypen wie an der Wattenheimer Straße

n

c) Radiales Grün

Es wird eine DurchfUhrungsmaßnahme sein, inwieweit es gelingt, den
Alleecharakter der Gartenstraße zu erhalten.. Man kann hier die beiden
erforderlichen Fahrspuren belassen bzw. nach Westen hin verbreitern,
dann aber möglichst die bodendeckende Seitenbegrünung lassen. Erfahrun--
gen zeigten, daß im Zuge der Bautätigkeit und Grundstücksefschließung
der vorhandene Bestand auf der Nordseite der Gartenstraße entweder ganz
oder teilweise abgeholzt wird. Tritt dieser Fall ein, ist eine adäquate
Ersatzpflanzung auf Privatgrund vorgesehen, die auch in Zukunft den
Alleecharakter der Gartenstraße bewahrt. Senkrecht dazu wird - abgesehen
von der jetzt noch nicht überschaubaren Greifbarkeit der südöstlichen
Grünfläche - vor allem nëirdlich der Gartenstraße ein Fußwegsystem und
in dessen Mittelpunkt der Kinderspielplatz vorgesehen, der mit Sitz-
gruppen und vor allem mittelkronigen Bäumen angereichert wird. Insofern
wird noch auf die detaillierten Angaben unter Grünordnung verwiesen.



cnu NO RDNUNG s PLAN

KLÄREN DER AUFGABENSTELLUNG

Beim ursprünglichen Gedanken, den bislang als Vorentwurf be-
kannten Plan "Ortskern-West" (angefertigt vom Bauamt Grünstadt)
abzulösen, stand vor a]]em Pate, die Bezeichnung "Ortskern" fa]--
lenzulassen, weil er in der Ralation zur Ortslage einfach zu
groß gewählt war, zumal östli.ch anschließend bereits der Bebau-
ungsplan "Ortskern-Ost" mit dem eigentlichen Ortskern und seinen
Basisausstattungen liegt. Unbeschadet des . sog. Grünordungsplanes
Carlsberg aus dem Jahre 1974 wird die Aufstellung dieses Grünord-
nungsplanes, integriert in den Bebauungsplan, als eine Vorgabe an
gesehen, damit man sich dem Gedanken eines "Wohnparks" nähern
kann. Es geht dabei um die möglichst wei.tqehende Belastung des
Grünbestandes und um die Grünf]ächendurchdri-ngung, die ]ln neuen
Flächennutzungs- und Landschaftsplan angesprochen ist. Di.e Auf-
gabenstellung hatte bis zum Beginn des Anhörungsverfahrens drei-
mal bezüglich des Umfanges eine Änderung erfahren. Der erste Auf-
gabenbereich umfaßte di.e engere Umgrenzung Lindenstraße, Mittel-
weg, Gartenstraße und Wattenheimer Straße.Im zweiten Teil kam
der Bereich bls zum Sonnenberg nach Süden und in einer zusätz-
lichen Bautiefe nördli.ch der Lindenstraße hinzu. Und im dritten
Tei.]. wurde auch die Baute.efe westlich der Wattenheimer Straße mit
ei-nbezogen. Hierfür gilt es nun, die Wirkung der privaten und
öffent].schen Klee.nkammerung des Grünmantels um die bestehenden
und geplanten Si.edlungsgruppen durchzuführen.

ERMITTELN DER' PLANUNGS'GRUNDLAGEN

Anfänge.ich mußte eine Ergänzung des Katasters vorgenommen werden
So war der Straßenstumpf 175/16 von der Gartenstraße aus einge-
messen und - wenn auch ni.cht ausgebaut - optisch erkennbar, wei]-
vorab das Gebäude Gartenstraße Nr. 5o a]s re].aviv mächte.ger Bau-
körper genehmigt wurde. Die beiden übrigen Stümpfe östli-ch davon,
nämlich 175/21 und 175/24 für die ehemals geplanten rechtwink-
ligen Erschließungsstraßen gedacht, können fortfallen bzw. einer
besseren Verwendung zugeführt werden .



NATURRÄUMLICHE GRUNDLAGEN

Ei.n B]ick vom Mi.tte].weg auf den westlichen Wasserturm zeigt
deut].i.ch eine Linie auf, die das Plangebiet durchzieht und
als breiten, ebenerdigen Kamm erkennen läßt. Dieser breite
Kamm setzt sich aus toni.g-mürbem Sandstein des Oberrotl i.elen-
den zusammen. Lehmauflagen :Führen tei.lweise zu stauender Bo-
dennässe, i.nsbesondere weste.ich des Mittel-weges, die aber nach
Auskunft der wasserwirtschaftlichen Fachplanung durch Drainage
zu beseitigen ist. Zur Intensivierung der Gründurchdringung
sollte jedoch der mi.ttlere Teil des Flurstückes 175/5 in sei-
nem derzeitigen Zustand belassen werden und dani.t einer weiteren
sukzessiven Besiedelung durch heimische Flora und der sich daraus
ergebenden Fauna anheimgestellt werden. Trotz der zu erwartenden
unwirtschaft].scheren Erschließung der angrenzenden Grundstücke
hat das o. g. Vorhaben der Gemeinde Carlsberg Bestand.

n

Das Plangebiet kann noch als Fortsetzung des Lei-ninger Sports
angesehen werden . Baugrundaufschlüssen haben die Bebaubarkeit
bestät igt

FLÄCHENNUTZUNG UND SIEDLUNGSSTRUKTUR

Der neue F]ächennutzungsp]an der Verbandsgemeinde Hetten]eide].--
heim und der zugehörige Fensterplan Carlsberg zeigen die Darstel
lung als Wohnbaufläche. Lediglich das Altenwohnheim südlich der
Gartenstraße ist als Gemei.nbedarf gekennzeichnet. Aus dem Plan
ist jedoch klar ersichtlich, daß eine öffentliche und private
Grünflächendurchdringung mit handlich zu bewahrendem Waldpark
im Süden oberstes Gebot ist
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Das Plangebiet ist randli.ch bebaut, d.h. nahezu ringförmig
zieht sich zum Teil Altbebauung hi-n. Die Mitte zwischen der
Lina.en- und Gartenstraße ist mit Ausnahme eines Altbaus und
un.gebenden Obstbäume leerstehend . Bei der Siedluncrsstruktur
sind bestehende Fußwege aufgenommen, d.h. in fünf Fällen sind
Ansätze für die Weiterbehandlung empfohlen worden

1 . Der Privatweg 179/11 von der lvattenhelmer Straße ins Plan-
gebiet nach Osten wird als Fuß- und Notweg verbleiben und
grünbegleitend ausgestaltet werden können.

2. Gartenweg (181/2) . Er ist nur teilweise ei.ngemessen und
dient bogenförmig und noch beidseitig befahrbar die Ge-
bäude an. Hier wi.rd ei.n kombinierten Fahr-/Fußweg für An-
lieger mit Bewahrung des privaten Begleitgrüns möglich,
evtl. für den Fahrverkehr eine Einbahnlösung angestrebt

3 . Fußwegverlängerung des Gartenweges vom Altenwohnheim zum
Fußweg 435/1o zum Baugebiet ".Am Talhaus" mit festzulegen
der Grünbindung.

4. 6ffentli.cher Fußweg über den vermarkten Straßenstumpf 175/24
von der Gartenstraße als potentieller Anknüpfungspunkt des
innerörtlichen Grüns zur öffentlichen Fußwegei-nrichtung
nach Norden .

5. Fußweg mit Grünbindung an der Westgrenze von Parzelle 267/1 ,
zug[eich Grenze des räum].schen Ge]-tungsbereiches, eine Ver-
bindung vom Fußweg am östlichen Talhausgebiet auf die Höhe
der Ei.nmündung des Mittelweges auf die Gartenstraße

n

NUTZUNGSTENDENZEN INKL . PLANtJNGSVO'RGABEN

Dle stark versiegelten Flächen am Altenwohnheim sind aufzu-
lockern. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, trotz schwerer
Eingri-ffe in den Bestand nördlich der Gartenstraße dieser den
Alleecharakter zu bewahren. Aus Verkehrssicherheitsgründen
so].l in der Gartenstraße ein einseitiger kombinierten Rad-Fuß-
weg entstehen .
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Der Spielplatz zwischen Garten- und Lindenstraße, durch den
auch die Fußwege kreuzförmig geschleust werden, ist im Grün-
ordnungsplan von 1974 bereits gemeindeseitig akzeptiert. Sei.ne
Lage ist in der Faustrege]. 300 m maximal von den Wohnstätten
errei.chbar und deckt das Plangebiet voll ab. Wegen der an-
gestrebten Grundstückszuschni.tte si.nd k]einere Spie]p].atze i.m
Plangebiet nicht mehr erforderlich.

Die Naßf[ächen west].ich des Mitte]weges hatten zuerst Veran-
lassung gegeben, zu untersuchen, ob es sich hier evtl. um
eine Fläche für das Feuchtwiesenprogramm handeln könnte. Vor
al].em dort, wo ei.n Grundwasserstand noch nicht durch Entwäs-
serungsmaßnahmen den ökologischen Wert beeinträchtigt hat,
mußte nach der besonderen Funktion für den Artenschutz gesucht
werden. Wenn es si.ch auch nicht um Standorte für die Ufer-
schnepfe/ den Brachvogel oder die .Sumpfrohreule handelt, so
wird doch der Ei.nzugsbereich der Weidevögel mehr und mehr ein-
geengt. Letzter Lebensraum sind immer derartige Feuchtwiesen.
Da es sich hier jedoch nicht um enq an landwirtschaftli.che Ge-
bäude mit Milchviehhaltung ausgerichtete Flächen handelt, wurde
festgestellt, daß die Schiirflöcher je nach feuchten Tagen des
Frühlings 1 985 unterschiedliche Wasserstände aufwiesen, di.e
schnell wieder austrockneten. Obwohl es sich nicht um einen
vorrangig zu schützenden Landschaftsbestandtei.l handelt, soll
doch als Anliegen der Gemei-nde ein Drittel des Bereü.chef der
naturnahen sukzessiven Besiedelung überlassen bleiben und sollte
iin Rahmen des Möglichen vor menschlicher Ei.nflußnahme geschützt
werden. . Ei.n eventuell i.nteressanter Aspekt ist die unterschi.et-
liche Entwicklung z. B. des Feuchtwiesenbiotopes in der Aue des
Eckbaches und dieser trockeneren Sukzessionsfläche

n

Auch die in der Bürgeranhörung aufgeworfene Frage, ob die in
der Zwischenzei.t trotz der Birken und Kiefern si.ch bildenden
Lebensgemeinschaften nördlich parallel der Gartenstraße ni.cht
zerstört würden, muß ]etztend].ich doch auch nach ökonomischen
Gest.chtspunkten bewertet werden, zumal di.e Biotopkartierung des
Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht für diesen
Tei]. keine Unterschutzstellung empfohlen hat. Man mag durchaus
folgern, daß die Nichtbeachtung seitens des Landesamtes kein
zurei.chender Grund sein muß, um diese Fläche in toto zu wahren;
doch gerade die Gemeinde Carlsberg hat mit der Einbeziehung der



Ortsbildprägende Bauten an
der Ostseite der Watten-
heimer Straße , die an die-
ser Stelle die Zweigeschos
sigkeit als Höchstgrenze b
s t zinmen .

Einmündung Gartenstraße in
d ie Wattenheimer Straße mit
eingeschr änktem Sichtwinkel
Hier ist in gegenseitiger
Vereinbarung mit den An-
liegern der Bestandsbauten
tiber notwendige Schwiegen
und dafür anzubietende Aus--
gleichsflächen zu verhan-
deln.

Siidwestlicher Eckpunkt des
Bebauungs- und Grünord--
nungsplanes mit Einmündung
d er Straße ''Sonnenberg'' in
d ie Wat tenhe imer Straße
Mittelfristig ist die Um-
legung des Eisenmastes der
2okV-Freileitung fur die
Freihaltung des Sichtfeldes
erforderlich und durch
einen bepflanzten Fahrbahn-
teiler zu ersetzen .
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n
Blick von der Ostseite der Wattenheimer Straße auf die beiden
Linden hinter der Gaststätte ''Grüner Baum'', die im Bebauungs-
plan festgesetzt werden und bei der bereits schon sichtbaren
hinteren Bauzeile Ansatzpunkte für eine Unterbrechung des
überbaubaren Bereiches sein müssen, damit ein Gliederungsgrün
von der Wattenheimer Straße bis zur Forstfläche im Hintergrund
verbl erbt

Die Brachfläche östlich des Mittelweges Ende Juni 1985. Eine
Mehrfachkontrolle hat ergeben, daß sich die stauende Bodennässe
nur nach mehreren regenreichen Tagen zeigt. Im Bebauungs-/Grün-
ordnungsplan ist: eine Sukzessionsfläche festgesetzt
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n
Blick von Osten nach Westen über die Gartenstraße mit Bushalte
und Sitzbank. Das noch unbebaute Gelände zeigt auch außerhalb
der Vegetat:ionsperiode einen parkartigen Charakter, der im
künftigen Wohnbereich weitgehend respektiert werden sollte
(6 m Grünbindung)

n

Blick von der Gartenstraße nach Norden über den erkennbaren
Straßenstumpf 175/16. Hier liegt zwar durch die Vermarkung auch
künftig eine Zuwegung in den Wohnpark fest, kann aber mit weit-
aus größerer Gestaltungswirkung ins Gelände geführt werden als
der nicht weiter verfolgt:e Erstentwurf des Jahres 1975.



9c-

n

Blick von der Wattenheimer Straße nach Osten am Gebäude Nr. ll
vorbei in den Binnenraum des Plangebietes. Die Baulücke und
die Privatwegeführung bedingen die Fußwegfiihrung mit beglei-
tend em Grün.

l\

An der Bushalte Linienstraße zeigt eine Baulücke den westlichen
Erschließungsbereich im derzeitigen Nutzungszustand.
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nicht "greifbaren" F]ächen süd].ich des Sonnenbergs bis zum Tal
haus auf die Bewahrung hi.ngearbei.tet, um in den baulich ver-
dichteteren Bereichen entsprechend auch mehr baulichen Spiel-
raum zu erhalten. Insofern sind laut Bestandsaufnahme auch
wi-chtige Bestandteile der heutigen Vegetati.on in das Grünkam-
merungsbild der Zukunft mögl i.chst übergeleitet worden.

Planungsvorgaben sind demnach weitgehend aus der Bestandsauf
nahme des Grünordnungsplanes erwachsen

IMMI SS IONEN

Außer den Emissionen von den Straßen, bei denen die Wattenhei-
mer Straße als L 520 naturgemäß den größten Prozentsatz ein-
nintmt, sind nur die außerha].b des Geltungsbereiches anzufüh-
renden Lärm- und Geruchsbelastungen des Maidhof-Betri.eyes an
der Bergstraße zu erwähnen. Bei der Hauptwestwindrichtung haben
trotz gewisser Fi.lterung seitens der betriebsnahen Bäume an be-
stimmten Tagen auch im Plangebiet Erdnußgerüche einen aber im-
mer noch zumutbaren Grad

n

SCOUT Z GEBIETE

Solche bestehen nicht, wenn man von denkmalschutzwürdigen Ob-
jekten absieht, die evtl.. als Bautypen späten Jugendstils an
der Wattenheimer Straße entsprechende Resonanz im Anhörungsver
fahren finden und auf einem der Fotos abgebildet sind

EIGENTÜMER

Außerha].b der Straßenf]ächen sind a].le Flurstücke in privaten
Händen. Der Begriff "nicht ermittelte Eigentümer" bezi.eht sich
auf wenige Parzellen am Gartenweg. Gerade die überaus große
Tiefe der Flurstücke an der Lindenstraße nach Süden und an der
Wattenhei.mer Straße nach Osten haben zu dem Empfehlungsvorschlag
geführt, die vom Verkehr berührte verkehrsberuhigte Erschlies-
sungsstraße so zu legen, daß die zum Tei-l unwirtschaftlichen
Tiefen der Grundstücke pauli.ch erschließbar sein können.
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BEWERTUNG NACH ÖKOLOGISCHEN GESICHTSPUNKTEN

Die Gemeinde Carlsberg ist gekennzeichnet durch eine umfang
reiche Streubebauung, auch =im betroffenen P].angebiet

Neben der Streubebauung be:Finden sich ei.ne größere Brachflä
che, mehrere kleine Gebüsche und Obstbestände soli.e ein Kie
fern-Birken-Gehölz an der Gartenstraße

n Aus ökologischer Sicht haben alle aufgezählten Landschafts-
elemente eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Ist diese
jedoch erkannt, so gi]-t es, für die vorhandenen Nutzungs-
ansprüche eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden
Auch die Maßstabsebene darf ni.cht außer Acht geraten. Die
genannten Landschaftselemente erfüllen im wesentl i.chen kiel.n
räumig bedeutsame Funkel.onen .

So sind einzig Brachflächen in einem intensiv genutzten Land
wie der Bundesrepublik Deutschland frei. von einer aktiven
Nutzung und bieten noch ei.nen relati.v ungestörten Lebens-
raum. Die aus anthropozentrischer Sicht nutzlose Fläche er-
füllt wertvolle Ausgleichsfunktionen , die allerdings selten
erkannt werden und dann die Gefahr bieten, z. B. durch Müll-
und Schuttablagerungen mißbraucht zu werden. Auch alte Obst-
bestände sind außer für Insekten für zahlreiche Vogelarten
wi-chai-g, die zum Teil sogar durch den Verlust dieser Biotope
als gefährdet einzustufen sind. Entsprechende Nachweise konn
ten vor Ort nicht geführt werden, trotzdem läßt sich der Zu-
stand vor diesem Hi-ntergrund besser einschätzen.

Dan Planungsanspruch, die Streubebauung zu schließen und da
mit ortsbi.Idend zu wirken, stehen zwar bedeutsame, aber
nicht unersetzliche Landschaftselemente gegenüber

In der ökologischen Bewertung wird die Konzentration der Be
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bauung auch als Entlastung der Landschaft gesehen, die durch
eine Zersied[ung wesent].i.ch größeren Be]astungen ausgesetzt
ist. Aufgabe des Bebauungsp]-anes mi.t dem dazugehörigen Grün-
ordnungsplan sollte es daher sein, die ökologisch bedenkli-
chen Auswirkungen mögl i.chst a.uszugleichen.

Folgende Forderungen stellen sich damit aus der Sicht.der Lan
d espf l eg e :

Bebauungsplanentwurf unter Vorgabe und umfassender Erhaltung
vorhandener Grünelemente

Mi.nimale Versiege]ung und Schaffung ei.nes Versiege]-ungsaus
gleiche, um der mi.t der Bebauung verbundenen Grundwasserab
senkung zu begegnen.

n
Umfangreiche Durchgrünung der Bebauung als Lebensraum wi.e
auch als kl i.magischer Ausglei.ch

Auf Möglichkeiten zum Regenwasserrückhalt sowie der pri.va-
ten Nutzung ebenso wie Anregungen zur Fassadenbegrünung und
zur Begrünung flacher Garagendächer soll unter Angabe des
ökologischen Wertes hingewiesen werden.

BEWERTUNG NACH GESTALTERISCHEN GESICHTSPUNKTEN

Die derzeitige Streubebauung beschreibt einen für das Land-
schaftsbi.Id störenden Zustand. Eine deutliche Strukturierung
und Ordnung des Verhä].tnisses Sied]ung - Landschaft fehl.t

Diesem Mißstand gilt es vorrangig zu begegnen. Aber auch di.e
innere Strukturierung darf ni.cht si.ch selbst überlassen blei
ben. Auf den Schaden landschaftsuntypischer Bauweisen, die
Neubaugebiete bundesweit verunstalten, wie den Wert einer
Fortsetzung von traditione]].en Bauformen unter den Aspekten
Identifikati.on und Harmonie ist hi.nzuweisen. Auch hier i.st
mittels einer vernetzten Durchgrünung, die vom Bestand aus-
geht, eine zufriedenste].mende Gestaltung zu erreichen.

Um der vorgesehenen t'70hnbebauung so weit wie möglich zu ent
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sprechen, ist ein verkehrsberuhigter Ausbau vorgesehen,
der auch fußläufige und damit autofreie Verbi.ndungen für
diesen Erholungsort anbietet

Der Erlebniswelt ei.nes Ortes steigt beträchtli.ch mi.t der
Qualität des Ortsbildes. Außer klar gegli.ederten Funkti.ons-
bereichen (Vermeidung von Gemengelagen) , reibungslosen Ver--
kehrsabläufen und intensiver Durchgrünung tragen auch ein
gepflegtes Äußeres der Gebäude (Fassadengestaltung, -be-
grünung) und gut gestaltete städtebauliche Ensembles (Plätze.
Straßenzüge, Gebäudegruppen) dazu bei, eine hohe städtebau-
li.che Quali.tät zu erzielen .n
Die gestalterischen Werte und Möglichkeiten der Durchgrünung
werden in dem Plan gezie].t aufgezeigt

BEURTEILUNG D , SPIEL UND ERHOLUNG

Der Größe des Bebauungsgebietes entsprechend, ist ei.ne Spie].-
f].äche vorgesehen, die a]].seits gut zum baulichen Umfeld er-
reichbar i.st

Darüber hinaus führt eln verkehrsberuhigter Ausbau zu einer
für Kinder gefahrloseren Situation, die auch das Spielen i.m
Straßenbereich nicht grundsätzlich ausschl i.eßt

Was die Erholung angeht, so ist sie mittels Beruhigung, Be-
grünung und einer harmony.schen Gestaltung gewährlei.steg
Größere Erholungsbereiche wi.e das Sport- und Erholungszen-
trum "Kiel.nfrankrei.ch" und der Waldbereich südli.ch der Gar-
tenstraße si.nd attraktiv und fußgängerfreundl i.ch anzubinden
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BODENKUNDE

Bi.slang sind kulturgeschichtli.che Bodendenkmäler und archäo-
logische Funde ni.cht bekannt geworden. Erfahrungsgemäß wer-
den jedoch bei. den zu erwartenden Erdbewegungen Fundstellen
kulturgeschichtlich bedeutender Denkmäler angeschnitten und
mei.st aus Unkenntni.s zerstört. Daher wird in jedem Fall der
Beginn der Erdarbeiten rechtzei.ti.g angezeigt, damit möglichst
schon während der Erdarbei.ten die archäologischen Befunde und
Funde erkannt und fachgerecht aufgenommen werden können. Eine
Beeinträchti.dung der laufenden Arbeiten erfolgt im allgemeinen
ni.cht

Die örtli.ch eingesetzten Firmen werden entsprechend belehrt
Etwa zutage kommende archäologische Funde (wie Mauern, Erd-
verfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder Scherben,
Münzen und Ei.sengegenstände usw.) unterliegen gemäß 5$ 16 -- 21
DenJ<malschutz-- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz der Melde--
pf]-icht. Die Kreisverwaltung i.n Bad Dürkheim und das Landes-
amt für DenJ<malpflege i-n Speyer werden rechtzeitig untern.ch--
tet

BODENORDNUNG

Eine si.nnvolle Planung und zweckmäßige bauliche Ordnung ist
unter Bei.behaltung der vorhandenen Eigentumsstruktur im Be-
reich des Bebauungsplanes "Wohnpark westlich des Ortskerns"
nicht mögli.ch. Die Verwi.rklichung des Bebauungsplanes führt
- i.nsbesondere im Gebiet zwischen Lindenstraße und Garten-
straße - durch die geplanten Verkehrs- und Grünflächen zu
erheblichen Zerschneidungen der Grundstücke. Von den unumgäng
lichen planerischen Festsetzungen für Flächen mi.t besonderer
Zweckbestimmung (Verkehrsflächen , Grünflächen, Ki-nderspiel--
platz) werden einzelne private Grundstückseigentümer beson-
ders betroffen .

n

Zur Neuordnung der Ei.gentumsverhältnisse und zur Schaffung
zwecl<mäßig gestalteter Baugrundstücke eignet sich i.n beson-
derem Maße die Baua.andumlegung nach dem vi.enten Tei.l des Bun
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desbaugesetzes . Bei der Um]egung werden die erforder]-i-chen
Flächenabzüge nach einem für alle Beteiligten gleichen Maß--
stab auf einen größeren Kreis von Ei.gentümern verteilt. Da-
durch können die Be].anke der privaten Rechtsträger wei.tge-
hend gerecht gegeneinander abgewogen werden. Die Umlegung
ist damit besonders geeignet, dem Abwägungsgebot gemäß $ 1
Abs. 7 BBauG Rechnung zu tragen (vgl. Urteil des BGH vom
11 . November 1976 - 111 Z R 114/75 - Baurecht 1977/1 , Seite 48)

Die Gemeinde Carlsberg beabsichtigt, aus den angeführten Grün
den ei.n Umlegungsverfahren gemäß $$ 45 ff BBauG durchzuführen

n Sowei.t in Teilbereichen des Bebauungsplangebietes zur Herbei-
führung einer ordnungsmäßigen Bebauung oder zur Beseiti.dung
baurechtswidriger Zustände nur Teile benachbarter Grundstücke
auszutauschen bzw. einseitig zuzuteilen sind und die sonstigen
Voraussetzungen des $ 80 BBauG vor]iegen, so]-]. eine Grenzrege-
lung gemäß $$ 80 ff BBauG durchgeführt werden.

Nachdem die Nachträge des Katasteramtes Grünstadt vor der
öffentlichen Auslegung übernommen worden waren, wurden dennoch
verschiedene Haupt- und Nebenbaukörper nicht gekennzeichnet
(wle etwa die Garagen auf 181/8) . Ohne bodenordnende Maßnah-
men sind keine effekte-ven Aussagen möglich.

n Bei sp i- ele :

1 . Der sogenannte Gartenweg ist dem Verlauf nach übernommen,
aber er müßte letztlich nur im Einbahnsinne genutzt werden
können .

2 Die Sukzessi.onsfläche westlb.ch des Mi.ttelweges , gegenüber
der einmündenden Straße "Auf dem Forst" ist von der Ge-
meinde nur unter schwi.engster Abwägung als öffentliches
Grün zu sichern. Der Zuschni-tt ist aus dem ursprünglichen
Vorschlag entstanden, der eine wirtschaftliche Bautiefe des
Erschließungsweges voraussetzte.

3 Bei der Einmündung der Gartenstraße in die Wattenhei.mer Straße
ist mi.t dem nördlich gelegenen Flurstück 167/4 ein Grenzaus-
gleich zu suchen, um die Straße nach Norden erbreitern zu
können. Ähnli.chef gilt für den Sichtwinkel
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VER- UND ENTSORGUNG

Di.e Elektrizitätsversorgung durch die Pfalzwerke wird rei-
bungslos vor sich gehen. Auch der Spitzenbedarf ist zu decken
Es verlaufen keine Freileitungen durch das Plangebiet. Das ge
samte Gebiet wird von Rabe.Ln berti.ent

Bezügli-ch der Fernmeldekabel werden diese bei. jeglicher Bau
ausführung beachtet. Es wird Kontakt mit dem Fernme].debaube
z irk i.n Eisenberg gehalten .

Auch die Wasserversorgung ist gesichert. Sie wird von der
Verbandsgemei.nde Hettenleidelheim geregelt . Die Leitungen
sind mit festen Anschltissen erreichbar. Neue Leitungen wer
den in die Verkehrsf]-ächen gelegt

Kanals.sationsmäßi.g liegt der Entwurf vor. Di.e Leitungen wer-
den ebenfalls in den Verkehrsflächen verlegt. Der Verbindungs
sarrtmler von Carlsberg zur Gruppenkläranlage nach Altleinlngen
ist Voraussetzung für di-e örtlichen Straßenansch].üsse

Das Oberflächenwasser wird wie bisher schadlos dem Hauptvor
f luter Eckbach zugeführt

Die Abfallentsorgung obliegt dem Landkreis Bad Dürkhei.m und
ist si.chergestellt

FLÄCHENBILANZ

Fläche insgesamt
Verkehrsf].ächen einschl i.eßlich
der verkehrsberuhi.glen Flächen
Fußwege
ëiffentli.che Grünflächen
Sukzesslonsfläche öffentl i.ch
Gemei.nbedarfsfläche A.Ltersheim
Allgemeines Wohngebiet

1 64 . 520 (äm

16

l

14

2

5

1 23

505
455

1 10
980
530
940
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ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Straßenbau(Gemei.ndestraßen) ohne Grunderwerb
Fußwege
Kanals.nation
Wa s s erve rs orgun g

Öffentliche Grünflächen

3 60 . 000 ,

4 5 . 000 ,

280 . 000 ,

70 . 000 ,

1 90 . 000 ,

945 . 000 ,

DM

DM

DM

DM

DM

DM

FINANZ IERUNG

Zur Finanzierung der Erschließung des Baugebietes werden Er--
sch[ießungsbe[träge nach BBauG sowie Kana]-baubeiträge nach den
geltenden Beitragssatzungen der Gemei.nde erhoben. Der Gemeinde-
anteil wird aus Mitteln des Vermögenshaushaltes in den nächsten
5 Jahren finanz left

MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DER PLANUNG

Allein die Tatsache, daß in den Randstraßen des Plangebi.eyes
(Wattenheimer Straße, Gartenstraße , Mittel-weg und Lidl.enstraße)
noch kei.ne Kanalisation liegt, läßt die Ausbauarbeiten in den be-
bauten Teilen des Planes noch verzögern. 1986/87 wird mit dem Bau
der Kana[isati.on gerechnet, so daß auch hi.er die Neuersch].ießungs-
straßen ei.nbezogen werden können. Die Li.nienstraße als Kreis-
straße ist vom Straßenbauamt in di.e Planfeststellung genommen.
Der Ausbau ist mit dem Planungsinstitut und der Gemeinde bezüg-
lich Teilaufpflasterung und Bepflanzung durchgesprochen.

Erster Arbeitsgang wird die Bodenordnung sein, die in dieser Be-
gründung beschrieben worden ist. Ein Schwierigkeitsgrad li-egt hier
in ,der Einmündung der Gartenstraße in di.e Wattenhei.mer Straße
Von der Bebauung wird .als erster Abschnitt di.e nördli.che Bauzeile
an der Gartenstraße aufgefüllt. Ansonsten geht die bauli.che Er-
sch].meßung fa]]weise, a].so je nach Bedarf des Erfordernissen vor
sich. Ein zweiter Abschnitt wird in der Erwei.terung des Alten-
heimes west].i.ch des Gartenweges li.eßen. In dem dritten Zeitab-
schni.tt ei.ner ca. 6 Jahre umfassenden Planung stehen di.e Bauab-
schnitte je nach Fortschritt der Kanalisation. Unbeschadet des
angegebenen Zei.thorizontes sollen die grünordnerischen Belange
Zug um Zug der opti-schen Verbesserung des Erholungsortes entgegen-
kommen. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan sieht in jeder Phase
eine Ri.sikoversperrung vor, damit kei.ne ungeregelte Bebauung mehr
erfolgen kann.
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ABV7ÄGUNG VOR DER 6PPEmvLicnEm AUSLEGUNG

Dienststelle Gemeinde Carlsberq

Kreß.sverwaltung Bad Dürkhei.m
vom 09 . 1 0. 85

Untere Landesplanungsbehörde
keine Bed enken
Untere Landespflegebehörde :
ökologisch bedenkliche Aus-
wirkungen sollen ausgegli-
chen werden . Ausglei-ch wird
nicht näher dargelegt

Di.e Gemeinde hat i.n diesem schwie-
ri.gen Gebiet für den ökologischen
Ausgleich durch bewußte Grünbin-
dungen in VJest-Ost an der Garten-
straße und Nord -Süd d iametral
dazu viel getan. Mi.t der oberen und
unteren Landespflegebehörde ist nach
der Besprechung vom 30.01 .86 überein
sti.mmung erzielt worden, wonach stär
kere Grünbindungen einzuplanen sind .
Der Rat hat nach Ortsbegehung am
27.05.86 die landespflegerisch gefor
denen Zusätze beschlossen, um die
öffentl i.che Auslegung vorzuberei.ten .

Was serwirtschaftsamt vom
07 . 1 1 . 85

Anfa[[ende Abwäs ser sind a].s
übergangslösung in wasser-
d icht en Gruben zu sammeln und
spät er mit Anbindung an die
K.L äranlage Altleiningen zu
br ing en .

In der so geforderten Form i.st
die Entwässerungsfrage beabsich
L- .L q L.

Für die Oberflächenwasserab-
führung ist ei.ne schadlose
Beseitigung vorzusehen . Eine
Oberflächenversiegelung er--
fordert Ausgleichsmaßnahmen.

Hierzu wird von der Verbandsgemeinde
Hettenleidelheim entweder eine aut-
achtliche Äußerung oder ein hydrau-
lischen Nachweis geführt

Industry.e-- und Handelskammer
vom 08 . 1 0. 85

Zum Bebauungsplan im Grund--
satz nichts einzuwenden .
Es werden Wohnqualitäten
suggeriert . Wohnbauflächen
in Nähe des Ma idhofes sind
unzumutbar . Aus diesem Grunde
wird der Bebauungsplan i-n di.e-
ger Form abgelehnt

Das i.st eine begrüßenswerte Fest
ste[[ung, die a]].erdings im über-
nächsten Satz auf der li.nken Seite
aufgehoben wird, weil wi.eder - Bei-
spiel " sung ediert" - für eine
Dienststelle ei.n doch recht frag
würde.ges verbales Gefecht begonnen
wird. Die Gemeinde wi].l wegen der
laufenden Vriederholunaen nicht wei-
ter darauf eingehen. Der Bebauungs-
plan ist aus dem Flächennutzungsplan
rechtmäß ig entwi-ckelt
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Oberpostdirektion v. 08.11.85
Wegen der Fernmeldekabel
wird bei Baubeginn um recht
zeitige Mittei].ung gebeten .

Mittel.lung erfolgt rechtzeiti.g

+gndesamt für Denl<malpflege
vom 1 5 . 1 0. 85

Fundstellen sind rechtzeiti.g
auf dern Dienstwege bekannt-
zugeben .

Rechtzeitige Bekanntgabe erfolgt
Hinweis ist in die Begründung auf
g enormen .

Pfa.Lzwerke vom OI . 1 0 . 85

Eine Trafo-Fläche 6 x 8 m
ist im P].an einzutrag en und
den Pfad.zwecken vor der
öffentlichen Auslegung zum
s end en .

Kabel und Trafofläche si.nd ei.n
getragen .

Katasteramt Grünstadt
vom 21 . 1 0. 85

Baulandumlegung empfehlen Die Begründung nimmt ei.ne Seite
Bod enordnung auf

Gartenweg ist der Örtlich
keit nach mi.t + 3 m zu be
mes s en .

Der Bebauungsplan ninunt die unter
schaedlichen Breiten auf, wobei
sei.bens der Gemei.nde überdies
beabsi.chtigt ist, die Wegeführungim Einbahnsinne zu lenken

Änderung en i-n der Flurkarte
bitte verglei.chen.

Vergleich für die öffentliche Aus
lesung ist vorgenommen

Straßenbauamt vom 1 8 . 1 1 . 8 5

An der Einmündung Garten-
straße/L. 520 und der Er-
schließungsstraße in die
K 3 4 sind Si. chtdreiecke
nach zuge i s en .

Die geforderten Sichtdreiecke nach
RAL, K-l, si.nd, soweit sie nicht
durch Vorhandene Bebauung zu einer
anderen Vermeßung führen, gekenn-
z eichnet

Sichtflächen si.nd von Bewuchs
üb er O , 80 m freizuhalten .

Si.chtflächen werden entsprechend
freigehalten. Texte . Festsetzung
enthält entsorechenden Passus.

Bei Neuanpflanzungen an den
klasse.fizi.enten Straßen sind
die RAS--Q, Abschnitt 1 . 6 . 2
zu berücksichtigen.

RAS-Q wird berücksichtigt

Von Gemeinde od er An].lesern
können kei.ne Forderungen be
züglich Inimi.ssionsschutz an
di.e Straßenverwaltung ge-
ste].It werd en .

Es werden keine entsprechenden
Ford errangen gestellt
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Diese Begründung hat zusammen mi.t dem Bebauungs- und dem Grün--
ordnungsplan sowie dem Text zum Bebauungs- und Grünordnungsp]-an
in der Zeit von2 0. Qi't. ln86 bis 2 1. Nov. 1986 öffentlich ausgelesen
Ort und Dauer der öffent]-schen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht

-! .ë. .M&{ .l96Z
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ABWÄGUNG

zu den Eingaben während der öffentlichen Auslegung des
Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Wohnpark westlich des Ortskerns"

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Straßenbauamt Speyer vom 14.11.1986

Di.e geforderten Sichtwinkel an den Einmündungen Gartenstraße/
L 520 und gepl. Erschließungsstraße/K 34 sind für die Geneh-
migungsfassungen korrigiert und werden dem Straßenbauamt Speyer
noch vor der Absendung ins Genehmi.gungsverfahren vom Planferti-
ger im Auftrage der Ortsgemei.nde Carlsberg zugestellt. Die K 34
(Lindenstraße) wird einem gesonderten Bebauungsp]-anverfahren
nochmals vertiefend bezügli-ch gestalterischen Einzelheiten un-
terzogen.

PRIVATE EINGABEN

Eheleute Rissen , Lindenstraße 57 , vom 23 . 10. 86

Der Eingabe Rissen ist zugleich in Verbindung mi-t der Eingabe
Blum als Nachbar zu folgen. Di.e verbleibende Anteilsfläche
des Flurstücke 195/8 ist von der Li.nienstraße aus erreichbar
und auch mehr als Gartenfläche denn als landwirtschaftliche
Nutzf].äche anzusprechen. Der geplante Anliegerweg am Nordwand
des Bebauungsplangebietes wi.rd auf den Ostrand des Flurstücks
195/8 zurückgezogen und dem nicht überbaubaren Bereich zwischen
rückwärtigen Baugrenze und der räumlichen Geltungsbereichs-
grenze zugeschlagen. Der Eingabe ist voll entsprochen.

Eheleute Blum, Lindenstraße 96, vom 23.10.86

In Verbindung mit der Eingabe zuvor kann die verbleibende Rest-
fläche des Flurstücke 195/7 von der Lindenstraße aus angedient
werden. Der vormals geplante Zufahrtsweg braucht an dieses Flur
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stück nicht herangeführt zu werden, zumal es sich bei der Rest-
fläche um Gartennutzung als Verlängerung des nicht überbaubaren
Bereiches ab der Grenze des räumli.chen Geltungsbereichs nach
Norden hande[t. Der Eingabe ist vo].] entsprochen.

S 5. , vom 20.11. 86

Auch dieser Ei.ngabe i.st durchaus zu folgen. Es ist zwar nicht
beabsichtigt gewesen, die Grundstücksgrenzen zu ändern, weil
die Grundstücksgrenzen selbst i.n diesem Bebauungsplan kein Fest
setzungselement sind, sondern auf das konkrete Bestandsmaß ab-
zustellende Gesta].tungsinhalte zu schaffen. Dies kann auch nach
Rücksprache mi.t dem Eigentümer dergestalt vorgenommen werden,

a) die beiden Grundstücke unberührt bleiben, was ihre Zuschnit-
te anbelangt ,

b) die private Grünbindung bezüg[ich der Abpf]-anzung paral]el
zur östlichen Grundstücksgrenze 185/5 und deren Südgrenze
erfolgt, um Anschluß an die Grünfortsetzung auf dem Flur-
stück 184/3 zu finden,

c) zur grundstücksrechtlichen Abstandshaltung der östlich an-
sch].i.eßende überbaubare Bleich 3 m Zwischenraum einhält, so
daß sich dessen Bereichsti.efe auf 18 m (statt bisher 20 m)
redu z i. ert

daß

W. Mattler , Gartenwe 2 , vom 17. ll . 1986

Es gibt in der heute geltenden Baunutzung keine 1 1/2 oder 2 1/2
geschossige Bebauung, sondern nur Vollgeschosse, die außerdem
nach der geltenden Landesbauordnung hinsicht].ich der Ausnutz-
barkeit geprüft werden. Bislang besteht ein Ratsbeschluß über
die Festsetzung des überbaubaren Bereiches auf zweigeschossi.g
offen, Höchstgrenze. Das abfa]]ende Ge]ände ].äßt auch ei.ne ge-
staffelte Nutzung im vertikalen Aufbau zu, allerdi.ngs sollten
Treppenstufen und Zwischengeschosse weitmöglichst vermieden wer-
den. Die Gemei.nde faßt den Beschluß, als Kompromißvorschlag so-
wohl der Eingabe Mittler als auch der Interessengemeinschaft
zu entsprechen: "Für den überbaubaren



P

23

Bereich des Gemeinbedarfsgebietes "Altenheim" ist folgende Fest-
setzung getroffen: Die Firsthöhe des Neubaus darf die Firsthöhe
des vorhandenen Gebäudes nicht überschreiten, das heißt, die
Firsthöhe darf nicht höher als 8,10 m über dem Erdgeschoßfuß-
boden bzw. I0,85 m über dem Fußboden des Untergeschosses des
vorhandenen Gebäudes liegen. Mit dieser Festlegung würde der
Neubau des A.Ltenheimes ni.cht höher als das jetzige Gebäude über
das Ge].ände herausragen. Die Gemeinde sieht hierin keine unzu--
mutbare Beeinträchtigung der angrenzenden Wohngrundstücke, zumal
an der bestehenden Grund- und Geschoßflächenzahl festgehalten
wird. Außerdem gehört ein Altenheim zur Basisausstattung einer
Erholung sgeme i-nde

Zweite Eingabe W Matt].er vom 19 . ll . 198 6

Diese zweite Eingabe bezieht sich auf Umlegungsfragen, die in
diesem Stand des Bebauungsplanes nicht zu beantworten sind.
Der generelle Umlegungshi.nweis und die angeführten Empfehlun-
gen der Begründung sind in Absprache mit dem Katasteramt in
Grünstadt erfolgt

Interessengemeinschaft vom 07.11.1986

Der Einspruch bezüglich einer "Verminderung des Vermögens" der
handlich benachbarten Grundstückseigentümer zum Altenheim ist
von der Sache her nicht verständlich. Der als Kompromiß auf-
zufassende Vorschlag, daß bei der vorgesehenen Erweiterung des
Altenheimen die Firsthöhe des vorhandenen Gebäudes nicht über-
schritten werden darf, a].so höhenmäßig nicht den Bestand über-
steigt, kommt allen Intentionen entgegen. Auch die Gemeinde sieht
in di.esem Kompromißvorschlag eine beidseitige und durch die Be-
pflanzungsmaßnahmen noch unterstützte Linie nach dem Prinzip
der Gemeinsamkeit und gegenseitigen Rücksi.chtnahme

Sandstede/Zafirov, Gartenwe. 6 , vom 17. 11. 1968

Hier ist völlig unverständlich, wie bereits nach erfolgter An-
hörung der Träger öffentlicher Belange, nach erfolgter Bürger-
beteiligung und entsprechenden Ratsbeschlüssen der als öffent-
liches Anliegen deklarierte Fußweg der Erholungsgemeinde Calls
berg ignoriert worden ist. Die P]anerste].ler haben seit Beginn
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der P].anung durch die vorliegende Bestandsaufnahme von 1984
und Anfang 1985 stände.g den Fußweg als nötige Zwischenverbin--
dung angezeigt. Umso mehr erstaunt die Garagengenehmigung vom
20.06.1986, also weit nach der Anhörung. Ebenso steht die Mit-
eingabe Zafirov i.n einem von hier aus nicht zu beantwortenden
Fragenkatalog. Technisch ist ein derartiger Fußweg durchführbar
Das Bezweifeln des öffentlichen Interesses steht im Widerspruch
zur Anfertigung des Grünordnungsplanes und des grundsätzlich ge-
äußerten Gemeindewunsches, diesen Fußweg vom Talhaus her über
den Sonnenberg nach Norden durchzuführen. Hier müßte vor der An--
fertigung der Genehmigungsunterlagen der Beschluß gefaßt werden,
entweder den Fußweg mit Zurückstellen der neuen Garage durchzu-
ziehen oder der Eingabe zu entsprechen und auf den durchgehenden
Fußweg zu verzichten. Der Baukörper auf 168/18 ist auf den Sonnen
berg ausgerichtet und nicht nach der Ostseite des Flurstücks.

Dr Jonas, Grünstadt, vom 18.11.1986
l Di.e aufgezei.gte Erschließungssituation und deren Kosten sind

nicht Angel-egenhelt des Bebauungsplanes. Die Eingeberin hat zu
Recht darauf hingewiesen, daß Erschließungskosten nicht allein
durch Bau[andverkauf anfa]]en dürfen, sondern den Bau].andbe-
darf nachweisen müssen .

Inwieweit ë)ffentlichkeit und Zuschüsse bei der Sukzessionsfläche
mitwirken, wird eine Folgearbeit der Gemeinde sein.
Auch die Umlegung und deren Erfordernis soll als Nachvollzug
erscheinen. Die Gemeinde wird für die Erschließung von dem
Gedanken geleitet, daß di.e inneren Erschließungsflächen dar-
zulegen sind, ehe man an di.e Außengebiete herangeht

2

3

Di.e Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom .Z $: f'eb.. !97
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